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Abwägung frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Datum
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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung) 24.08.2022 Ö
Hauptausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung) 12.09.2022 N
Stadtvertretung  Röbel/Müritz (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag
1. Die zum Vorentwurf (Stand Februar 2022) des Bebauungsplanes 

"Turnplatz 2"der Stadt Röbel/Müritz während der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)  und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4a Abs. 2 BauGB sowie der 
benachbarten Gemeinden eingegangenen Stellungnahmen wurden 
geprüft und deren Behandlung wird entsprechend den jeweiligen 
Empfehlungen in den Abwägungstabellen (siehe Anlage) 
beschlossen.   

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeit, die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden, die Anregungen erhoben haben, vom Ergebnis 
der Abwägung mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu 
setzen.                                                                                                  
                                                           

Sachverhalt
Das Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Turnplatz 2" 
der Stadt Röbel/Müritz wurde durch Beschluss der Stadtvertretung 
Röbel/Müritz vom 23.02.2021 eingeleitet.
Auf der Grundlage des Vorentwurfs (Stand Februar 2022) erfolgte gem. § 
3 Abs. 1 BauGB die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und gem. § 
4 Abs. 1 i. V. m. § 4a Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden.
Der Vorentwurf (Stand Februar 2022) nebst dazugehöriger Begründung 
mit Umweltbericht und artenschutzrechtlichen Fachbeitrag lag in der 
Zeit vom 14.03.2022 bis einschließlich 31.03.2022 zu jedermanns 
Einsicht im Amt Röbel-Müritz, Marktplatz 1, 17207 Röbel/Müritz im 
Bauamt während der Dienstzeiten öffentlich aus. Weiterhin wurden die 
FFH-Vorprüfung VSG DE 2642-401 "Müritz-Seenland und Neustrelitzer 



Kleinseenplatte" (Stand Februar 2022) und die schalltechnische 
Untersuchung zum Bebauungsplan "Turnplatz 2" (Stand 03.11.2021) als 
umweltbezogene Informationen mit öffentlich ausgelegt. Darüber hinaus 
war die Einsichtnahme im Internet auf der Homepage des Amtes Röbel-
Müritz unter dem Pfad "laufende Bauleitplanverfahren" möglich. Der 
Öffentlichkeit wurde Gelegenheit gegeben sich über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten.
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 22.02.2022 von 
der Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den 
Nachbargemeinden vorgetragenen Anregungen und die entsprechende 
Abwägung sind im beiliegenden Abwägungsmaterial zusammengestellt. 
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die abwägungsrelevante 
Stellungnahmen abgegeben haben, unter Angabe der Gründe zu 
unterrichten. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen.
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen
 

 
Anlage/n

1 Abwägungsübersicht zum Vorentwurf Stand Februar 2022 (öffentlich)

2 Abwägungstabellen zum Vorentwurf Stand Februar 2022 (öffentlich)

     

Finanzielle Auswirkungen  X Nein  Ja

     
Im Haushalt vorgesehen?  Nein  Ja, Produktkonto 

     ……………….

Ertrag/Einzahlung in €             ……………………   Überplanmäßige Ausgabe

 
   

Aufwand/Auszahlung 
in €     ……………………  Außerplanmäßige 

Ausgabe
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Anlage 1 
 

Bebauungsplan „Turnplatz 2“ 
Stadt Röbel/Müritz 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zum Vorentwurf  
vom Februar 2022 (ABWÄGUNG) 

 
Der Bauausschuss der Stadt Röbel/Müritz hat in der öffentlichen Sitzung am 10.11.2021 den 

Vorentwurf des Bebauungsplanes „Turnplatz 2“ beraten. Auf dieser Grundlage soll die 

frühzeitige öffentliche Beteiligung durchgeführt werden.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen 

Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung über den 

Bebauungsplan „Turnplatz 2“ der Stadt Röbel/Müritz soll als öffentliche Auslegung des 

Vorentwurfes (Stand Februar 2022) einschließlich dazugehöriger Begründung mit 

Umweltbericht und artenschutzrechtlichen Fachbeitrag erfolgen. Gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 

4a abs. 2 BauGB sind parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 

werden kann, zu beteiligen. 

 

Die Behörden und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 22.02.2022 zur Abgabe 

einer Stellungnahme aufgefordert. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte gemäß § 3 Abs.1 

BauGB durch Auslegung vom 14.03.2022 bis einschließlich 31.03.2022 im Amt Röbel-Müritz. 
 

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen. 
 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf vom Februar 

2022 

 

Lfd. 
Nr.  

Behörden/Verbände/ 
Nachbargemeinden 

Eingang 
Stellung-
nahmen 

Datum  
Stellung- 
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen
/ Abwägung 
erforderlich 

1. Landkreis MSE  08.05.2022  x 

2. MEWA  02.03.2022  x 

3. Telekom  23.02.2022 x  

4. e.dis  25.02.2022  x 

5. GDM com/ BIL  23.02.2022 x  

6. WBV Müritz   - - 

7. IHK   - - 

8. LafiV  23.02.2022 x  

9. LA Ges. und Soziales   - - 

10. SBL LA Kultur und 

Denkmalpflege 

  - - 

11. LA für zentrale Aufgaben 

u. Technik der Polizei 

 09.03.2022 x  

12. Polizeipräsidium Nbg.  28.02.2022 x  

13. StALU 22.03.2022 21.03.2022  x 

14. Forstamt Wredenhagen  07.03.2022  x 

15. Bundeswehr  25.02.2022 x  
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16. Bergamt Stralsund  07.03.2022 x  

17. BA für Immobilien   - - 

18. Staatl. Bau- und Liegen- 

Schaftsamt Nbg. 

 02.03.2022 x  

19. BVVG Bodenverwaltungs- 

und –verwertungs GmbH 

07.03.2022 07.03.2022  x 

20. Straßenbauamt Neustrelitz  15.03.2022  x 

21. Amt für Raumordnung und 
Landesplanung 

 14.03.2022  x 

22. 50 Hertz   - - 

23. Nachbargemeinden     

1. Bütow  08.03.2022 x  

2. Gotthun  08.03.2022 x  

3. Groß Kelle  08.03.2022 x  

4. Melz  08.03.2022 x  

5. Bollewick  11.02.2022 x  

6. Leizen  08.03.2022 x  

7. Südmüritz     

      

 
 

6 Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben. 
Von der Öffentlichkeit wurden ebenfalls keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
 

2. Abwägung 

 
Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form. 
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+Anlage 2 
 

Stellungnahme Nr. 1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
TÖB-Nr. 1 vom 08.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
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Stellungnahme Nr. 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 3. Dem Hinweis wird gefolgt. 
Es wird in der Begründung darauf hingewiesen, dass der B-Plan nicht den Darstellungen 
des F-Planes entspricht.  
Die Begründung wird unter Punkt 2.1.1 dementsprechend korrigiert. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Neufassung des F-Planes der Stadt Röbel wurde noch nicht neu bekannt gemacht. 
Die Stadt geht aber davon aus, dass die Bekanntmachung zeitnah veröffentlicht wird.  
 
 
Das Aufstellungsverfahren der F-Planänderung wird zeitnah eingeleitet. In der 
Begründung unter Punkt 2.1.1 wird ergänzt, dass der F-Plan im Parallelverfahren nach 
§ 8 Abs. 3 BauGB geändert wird. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Folgender Verfahrensvermerk wurde in der Planung ergänzt: 
Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde mit Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde vom .............. 2022, AZ: ........................  erteilt. 
 
Röbel, den       Bürgermeister 
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Stellungnahme Nr. 1.3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
Zu 4.1 Der Anmerkung wird gefolgt. 
Die Nutzungen innerhalb der Mischgebietsteilflächen wurden konkretisiert und dem 
Mischgebiet 2 die Wohnnutzung und Geschäfts- und Bürogebäude (Änderung ohne 
Forderung aus Stellungnahme) zugeordnet. Alle weiteren gewerblichen Nutzungen 
bleiben dem Mischgebiet 1 zugeordnet. 
 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.1.1 dementsprechend ergänzt bzw. angepasst. 
 

 

 
 
 
Zu 4.2 Die Unzulässigkeit von Ferienwohnungen wurde in Punkt 3.1.1 der Begründung 
wie folgt beschrieben: 
 
Aufgrund der Lage des Plangebietes, am Rand der Stadt und dem hohen 

Wohnraumbedarf der Stadt sind Ferienwohnungen gemäß § 13a BauNVO im gesamten 

Geltungsbereich unzulässig.     

Darüber hinaus sind touristische Beherbergungsmöglichkeiten und weitere Flächen für 

touristische Entwicklungen innerhalb der Stadt Röbel/Müritz in ausreichender Zahl 

vorhanden. 

 

Zu 4.3 abweichende Bauweise 
Die abweichende Bauweise ohne maximale Begrenzung ist legitim, da sich in der 
Nachbarschaft hauptsächlich Gewerbegebäude befinden, deren Baukörper in der Regel 
eine Länge von 50 m aufweisen. Zusätzlich sieht, aufgrund der Lage des Plangebietes 
(am Ortsrand/Ortsausgang), die Stadt keine Notwendigkeit eine maximale 
Gebäudelänge festzulegen. Dies wird über die ausgewiesenen Baufelder und die 
Landesbauordnung M-V geregelt.  
 
 
 
 
 
 
II: Zu 1. Naturschutz und Landschaftspflege 
Eingriffsregelung 
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Stellungnahme Nr. 1.4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Wertstufe des Artenarmen Zierrasens (PER) wurde von 1 
auf 0 geändert und unter Punkt 7.2.5 im Umweltbericht, neu berechnet und angepasst.  
Der neue auszugleichende Wert (11.825 KFÄ (m²)) wurde in der Planfassung korrigiert. 
 
Die Bezeichnung des Biotoptyps Beet wurde in PEB geändert. 
 
Dem wird gefolgt. Die Ökopunkte sollen aus dem Ökokonto „LRO 048 Klein Breesen“ 
reserviert werden. 
 
 
 
Artenschutz: 
 
Folgende Festsetzung wurde unter Punkt 5.3 des Textteil B übernommen: 
Die Baufeldfreimachung hat nur außerhalb der Vogelbrut- und Aufzuchtzeit vom 01. 
Oktober bis zum 28. Februar des Folgejahres zu erfolgen.  
Der AFB wurde unter Punkt 8.10.1 dementsprechend angepasst. 
 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.2 dementsprechend ergänzt. 
 
CEF-Maßnahmen: 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Festsetzung zur Zauneidechse wird unter Punkt 5.2 in der 
Planfassung ergänzt, die Begründung unter Punkt 3.2 und der AFB unter Punkt 8.9.3 
angepasst. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Festsetzung zu Fledermausersatzquartieren, wird unter 
Punkt 5.2.1 in der Planfassung ergänzt, die Begründung unter Punkt 3.2 und der AFB 
unter Punkt 8.9.2 angepasst. 
 
Der Zeitraum und die Nachweispflicht der Umsetzung der Maßnahmen wurden in die 
textlichen Festsetzungen 5.2 und 5.2.1 übernommen. Der Standort des Ersatzhabitates 
der Zauneidechse wird nicht genauer definiert, es ist ausreichend das die Umsetzung in 
der dafür festgesetzten Fläche erfolgt. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen und vom Vorhabenträger geprüft. 
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Stellungnahme Nr. 1.5 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
Zu 2. Niederschlagswasser 
 
Da es sich bei dem Plangebiet um eine Gewerbebrache handelt, ist diese gegenwärtig 

durch, die hierfür typischen Beton- und Asphaltflächen, Gebäude und andere bauliche 

Anlagen in großen Teilen bereits (ca. 46 %) versiegelt. Ebenso ist die Verkehrsfläche 

(Erschließung) bereits vorhanden und versiegelt. 

Für das Plangebiet ist eine Obergrenze der GRZ von 0,6 festgesetzt. Diese dürfen 

auch nicht durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO überschritten werden. D.h. 

es können maximal 60 % des Gebietes dauerhaft versiegelt werden.  

Daraus folgt das nur noch max. 14% des Gebietes dauerhaft vollversiegelt werden 

können. Das entspricht bei einer Größe des Geltungsbereiches von 14.319 m² somit 

theoretisch 8.591 m² versiegelt werden. Durch weitere beschränkende Festsetzungen 

wie Waldabstandsflächen, Pflanzbindungen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, stehen rechnerisch jedoch nur 

gerundet 6.051 m² dauerhaft einer weiteren Bebauung, Nebenanlagen und 

Verkehrsflächen zur Vollversiegelung zur Verfügung. 

Im Zuge der Realisierung werden auch Bestandsversiegelungen abgebrochen, was die 

Abflussrate damit positiv beeinflusst. Somit führt die geplante Bebauung lediglich zu einer 

geringfügigen Erhöhung der Abflussrate des Niederschlags und kann auf den einzelnen 

Grundstücken verbracht werden. 

Zusätzlich wird durch einen sachgemäßen Umgang mit Betriebsstoffen im Zuge der 

Bauausführung der Eintrag von Schadstoffen in den Boden vermieden.  

 
Die Begründung wird unter Punkt 3.4 dementsprechend angepasst. 
 
Zu Gewässerschutz: 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dieser wurde bereits unter Punkt 6 der Begründung erwähnt. 
 
Zu 3.  
Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft allerdings nicht das Bauleitplanverfahren, 
dieser Hinweis wird in der weiterführenden Projektplanung berücksichtigt.  
Dennoch wurde der Hinweis unter Punkt 6 in der Begründung ergänzt. 
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Stellungnahme Nr. 1.6 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
Altlastenstandort 
Das Flurstück 406/26 gibt es nicht innerhalb der Flur 14. Es wird davon ausgegangen, 
dass das Flurstück 404/26 gemeint ist. 
Die Flurstücke 419/22, 419/11, 419/18, 404/25 der Flur 14 befinden sich außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Turnplatz 2“ und finden daher diesbezüglich 
keine Betrachtung. 
Den Flurstücken 404/26, 402/8 der Flur 14 wird im Bebauungsplan ausschließlich eine 

gewerbliche Nutzung zugeordnet. Von daher geht die Stadt davon aus, dass an dieser 

Stelle keine Gefährdung für die Allgemeinheit ausgeht, da die Nutzung hier nicht 

geändert wird. 

Lediglich das Flurstück 419/23 der Flur 14 wird der Wohnnutzung zugeordnet, dies gilt 

es genauer zu untersuchen. 

Nach Aussagen von befragten Zeitzeugen, war auf der Fläche des ehemaligen 

Kreisbetriebshofes keine Tankstelle vorhanden. Die Baumaschinen wurden damals aus 

Fässern betankt. 

Die Altlastenverdachtsfläche wird in der Planzeichnung gekennzeichnet und die 

Planzeichenerklärung ergänzt. 

 

Die Begründung wird unter Punkt 2.2.4 und 3.1.5 dementsprechend angepasst. 

 

Zusätzlich wird im B-Plan folgender Hinweis unter Punkt 6 der Begründung vermerkt: 

Sollten sich im Falle von Baumaßnahmen Hinweise auf Altlastenverdacht oder sonstige 

schädliche Bodenveränderung ergeben, ist entsprechend § 23 AbfAIG M-V die Untere 

Abfallbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu benachrichtigen, damit 

gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden können.  
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Stellungnahme Nr. 1.7 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
III. Sonstige Hinweise 
Zu 1. Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung unter Punkt 4 
ergänzt. 
 
Zu 2.  
Der Hinweis Nr. 1 wird die Textlichen Festsetzungen unter Punkt 4.7 übernommen. 
 
Im Bebauungsplan ist die Höhe baulicher Anlagen auf maximal 3 Vollgeschosse 
begrenzt, von daher ist eine Löschwassermenge von 48 m³/h ausreichend. 
Die Begründung wird dementsprechend angepasst. 
 
Die Mischverkehrsfläche entspricht den Anforderungen des § 4 LBAUO M-V 
 
Direkt vor dem Bestandsgebäude befindet sich eine ausreichend große Fläche, welche 
als privater Parkplatz und private Verkehrsfläche ausgewiesen ist. Zusätzlich ist der 
Bereich vor dem Gebäude ebenfalls versiegelt. Diese Flächen bieten ausreichend Platz 
als Aufstell- und Bewegungsfläche. 
 
Zu 3. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft allerdings nicht das 
Bauleitplanverfahren, dieser Hinweis wird in der weiterführenden Projektplanung 
berücksichtigt.  
 
Dem Hinweis zu Photovoltaikanlagen wird berücksichtigt und die Begründung unter 
Punkt 3.1.4 entsprechend ergänzt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft allerdings nicht das 
Bauleitplanverfahren, dieser wird in der weiterführenden Projektplanung berücksichtigt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft allerdings nicht das 
Bauleitplanverfahren, dieser wird in der weiterführenden Projektplanung berücksichtigt.  
 
Zu 4.  
 
In der Planzeichenerklärung wurde der § 5 BauGB gestrichen. 
 
Die Rechtsgrundlage wurde in der Planzeichenerklärung und in der Begründung unter 
Punkt 3.1.5 ergänzt. 
Die rechtliche Grundlage zum Waldabstand wurde dementsprechend in der 
Planzeichenerklärung und in der Begründung unter Punkt 3.1.5 korrigiert. 
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Stellungnahme Nr. 1.8 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
Die Rechtsgrundlage des § 31 StrWG M-V wurde in der Planzeichenerklärung 
gestrichen, da sich das Plangebiet innerhalb der geschlossenen Ortschaft befindet und 
daher das Anbauverbot des zugrunde liegenden Gesetzes nicht greift. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.  
 
Den Hinweisen wird gefolgt. Im Rahmen der weiteren Bekanntmachung wird ein 
Überblick über die Umweltinformationen beigefügt. 
 
. 
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Stellungnahme Nr. 1.9 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

   

        

 
 
Hinweis zur Kenntnis genommen. Dies wurde bei der Erstellung des Umweltberichtes 
beachtet. 
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Stellungnahme Nr. 2.1 Müritz-Elde-Wasser Röbel/Müritz Abwägung 
 

         
 

 
 
TÖB-Nr. 2 vom 02.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Zu 1. Trinkwasserversorgung: 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.4 wie folgt ergänzt: 
Trinkwasser 
Im Bereich der Bahnhofstraße befindet sich eine Trinkwasserversorgungsleitung PE da 
160, somit ist das Plangebiet am örtlichen Trinkwassernetz angeschlossen. Ein 
Übergabepunkt zur Trinkwasserversorgung des Baugebietes und die Dimensionierung 
der erforderlichen Trinkwasserversorgungsleitungen sind im Rahmen der 
Bauausführung in gemeinsamer Abstimmung mit dem Versorgungsträger vorzunehmen. 
 
 
Zu 2. Löschwasserversorgung: 
Aufgrund der Festsetzung 4.7 und der maximalen Zulässigkeit von Vollgeschossen, ist 
eine Versorgung mit Löschwasser mit 48 m³/h ausreichend. Somit ist die 
Löschwasserversorgung des Plangebietes sichergestellt. 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.4 wie folgt ergänzt: 
Aufgrund der Festsetzung, dass zur Sicherung der Löschwasserversorgung die 

Gebäude im MI-Gebiet hinsichtlich ihrer Bauart feuerbeständig, hochfeuerhemmend 

oder mit feuerhemmenden Umfassungen sowie mit harter Bedachung zu versehen sind  
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Stellungnahme Nr. 2.2 „Müritz-Elde-Wasser“ Röbel/Müritz Abwägung 

      

          
 

und der, im Bebauungsplan festgesetzten Höhe baulicher Anlagen mit maximal 3 

Vollgeschosse, ist eine Löschwassermenge von 48 m³/h ausreichend. 

Für die Löschwasserversorgung des Plangebietes kann eine Grundversorgung über die 

Trinkwasserleitung der Stadt Röbel entnommen werden. Bei notwendigem zusätzlichen 

Löschwasserbedarf ist durch den jeweiligen Vorhabenträger ein Löschteich, eine 

Zisterne oder ein Brunnen zu errichten. 

 
Zu 3. Niederschlagswasserableitung: 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.4 wie folgt ergänzt: 
Da es sich bei dem Plangebiet um eine Gewerbebrache handelt, ist diese gegenwärtig 

durch, die hierfür typischen Beton- und Asphaltflächen, Gebäude und andere bauliche 

Anlagen in großen Teilen bereits (ca. 46 %) versiegelt. 

Die mit der geplanten Bebauung verbundene Versiegelung wird lediglich zu einer 

geringfügigen Erhöhung (max. 14%) der Abflussrate des Niederschlages führen.  

Von daher ist das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser vorschriftsmäßig auf 

den jeweiligen Grundstücken aufzufangen, zu verwerten, zur Versickerung zu bringen 

oder verdunstet.  

 
 
Zu 4. Schmutzwasserableitung: 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.4 wie folgt ergänzt: 
Im Bereich der angrenzenden Bahnhofstraße befindet sich eine Schmutzwasser-
Druckleitung PE da 63, somit ist die Entsorgung des Schmutzwassers des Plangebietes 
gegeben. Ein Übergabepunkt und die Dimensionierung der Leitungen sind im Rahmen 
der Bauausführung mit dem Versorgungsträger abzustimmen. 
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Stellungnahme Nr. 3 Telekom Abwägung 
 

         
 

 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 4.1 e.dis Abwägung 
 

         
 

 
 
 
 
 
Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasleitung 
Der Geltungsbereich des B-Planes wird durch eine Gasleitung von Westen nach Osten 
gekreuzt. Diese wird im Plan dargestellt und mit einem 5m breiten Leitungsrecht 
zugunsten der e.dis Netz AG gekennzeichnet. Die Begründung wird unter Punkt 3.1.5 
dementsprechend ergänzt. 
 
 
Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches 2 
Niederspannungskabel, eine Fernmeldeleitung und Leitungen für die 
Straßenbeleuchtung. Diese werden nicht in der Planzeichnung dargestellt, da es sich um 
Hausanschlüsse handelt und nicht um Hauptversorgungsleitungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 
13 BauGB. Allerdings wurde die Baugrenze im nördlichen Teil des Geltungsbereiches 
dem Verlauf der Leitungen angepasst, um aus planungsrechtlicher Sicht eine Bebauung 
zu vermeiden.  
 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.4 angepasst. 
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Stellungnahme Nr. 4.2 e.dis Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 4 e.dis - Anlage Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 5 GDMcom Abwägung 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 8 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 11.1 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei Abwägung 
 

         
 

 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Hinweis das Kampfmittelbelastungen vorkommen können, ist bereits in der 
Begründung unter Punkt 6 vermerkt. 
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Stellungnahme Nr. 11.2 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 12 Polizeiinspektion Neubrandenburg Abwägung 
 

     

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 13.1 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Abwägung 
 

           

 
TÖB-Nr. 13 vom 21.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.  
 
 
 
 
 
 
 

A) Der Landkreis wurde am Verfahren beteiligt. 
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Stellungnahme Nr. 13.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Abwägung 
 

                 
      

 
 

B) Der Landkreis wurde beteiligt. Es liegen Altlastenverdachtsflächen vor. 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird angemerkt, dass sich der Schrottplatz 
nicht innerhalb des Geltungsbereiches befindet.  
Es wird davon ausgegangen, dass der Schrottplatz keine Immissionsrechtlichen 
Beeinträchtigungen auf das Plangebiet haben wird, da sich in ca. 200 m östlich ebenfalls 
die nächste Wohnbebauung befindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist bereits in der Begründung unter Punkt 6 berücksichtigt worden. 
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Stellungnahme Nr. 14.1 Forstamt Wredenhagen Abwägung 
 

                         
 
       

 
  TÖB-Nr. 14 vom 07.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 30 m Waldabstand nach § 20 LWaldG M-V wird in die Planzeichnung übernommen 
und als Fläche, die nicht überbaut werden darf gekennzeichnet. Das Baufeld wird 
dementsprechend angepasst. 
Die Begründung wird unter Punkt 3.1.5 entsprechend ergänzt. 
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Stellungnahme Nr. 14.2 Forstamt Wredenhagen Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 14.3 Forstamt Wredenhagen     - Anlage - Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 15 Bundeswehr Abwägung 
 
        

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 16 Bergamt Stralsund Abwägung 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 18 Staatliches Amt für Bau- und Liegenschaften Abwägung 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 19.1  Bodenverwertungs- und –verwertungs GmbH Abwägung 
 

                 

 
TÖB-Nr. 19 vom 07.03.2022 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 19.2  Bodenverwertungs- und –verwertungs GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 20 Straßenbauamt Neustrelitz Abwägung 

        

            

 
 
TÖB-Nr. 20 vom 15.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Straße „Turnplatz“ um eine private 
Straße und nicht um eine Gemeindestraße handelt. 
 
Im Laufe des B-Planverfahrens wird, durch den privaten Eigentümer, eine 
Verkehrsplanung für die Zufahrt des Plangebietes unter den vorgegebenen Aspekten, 
veranlasst und dem Straßenbauamt Neustrelitz vorgelegt. 
 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem Abstand von ca. 20 
m zum Kreuzungsbereich. Es wurde in der Planung ein Abstand von 20 m der baulichen 
Anlagen zum Straßenbereich berücksichtigt und im westlichen Bereich entlang der L24 
eine Fläche mit 28 m Abstand zur südwestlichen Geltungsbereichsgrenze eingetragen. 
Diese Fläche ist zur Einhaltung des Waldabstandes nach § 20 LWaldG M-V notwendig. 
Somit hat sich der Abstand des Baufeldes zur L 24 vergrößert. 
 
Zusätzlich wird im Plan folgender Hinweis übernommen:  
Vor Errichtung baulicher Anlagen entlang der L24 sind, zum Schutz des geplanten 
Ausbaus des KP L 24/L 241, mit dem Straßenbauamt Neustrelitz notwendige 
Abstimmungen treffen. 
Die Begründung wurde dementsprechend unter Punkt 3.3 angepasst. 
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Stellungnahme Nr. 21.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
 

              
  

 
 
TÖB-Nr. 20 vom 14.03.2022 
 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
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Stellungnahme Nr. 21.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 21.3 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 23 Nachbargemeinden Abwägung 

          
            
            

    
     
 

       
 

       
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahmen ohne Hinweise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:\2021b002-Röbel\20\TÖB\doc\Tabellen Abwägung Vorentwurf.docx          36 

 


	Vorlage
	Anlage  1 Abwägungsübersicht zum Vorentwurf Stand Februar 2022
	Anlage  2 Abwägungstabellen zum Vorentwurf Stand Februar 2022

